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20.3 Abzug von Unterhaltsbeitragen

Unterhaltsbeitrdge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsachlich getrennt lebenden Eheteil, sowie die
Unterhaltsbeitrage an einen Elternteil flir die unter dessen elterlicher Sorge oder Obhut stehenden Kinder
kénnen abgezogen werden. Nicht abziehbar sind jedoch Leistungen in Erflllung anderer
familienrechtlicher Unterhaltsleistungen oder Unterstiitzungspflichten (§ 30 Bst. ¢ StG bzw. Art. 33 Bst ¢
DBG). Aus der gesetzlichen Prazisierung «Kinder unter elterlicher Sorge» geht klar hervor, dass tber das

Mindigkeitsalter der Kinder hinaus der Unterhaltspflichtige die Alimente fir das volljahrige Kind nicht mehr
in Abzug bringen kann.

Steuerbuch
Druckdatum: 14. Juni 2026 3



	Abzug von Unterhaltsbeiträgen

